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Verordnung 
zur Aufhebung der Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB für das Gebiet  

„Oranienburger Vorstadt” im Bezirk Mitte von Berlin 
Vom 3. Mai 2016

in den Fällen der Nummern 1 und 2 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 3 innerhalb von zwei Jahren seit Verkündung 
dieser Verordnung, gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin 
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Fristen werden die in den Nummern 1 bis 3 ge-
nannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB 
und gemäß § 32 Absatz 2 AGBauGB unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 3 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. Mai 2016

Bezirksamt Mitte von Berlin

Dr. H a n k e 
Bezirksbürgermeister 

S p a l l e k  
Bezirksstadtrat für Stadtent-

wicklung, Bauen, Wirtschaft und 
Ordnung

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Ok-
tober 2015 (BGBl. I S. 1722), in Verbindung mit § 30 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung 
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283), wird verordnet :

§ 1 
Aufhebung der Rechtsverordnung

Die Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
BauGB für das Gebiet „Oranienburger Vorstadt“ im Bezirk Mitte von 
Berlin vom 17. Juni 2003 (GVBl. S. 262) wird aufgehoben.

§ 2 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften, 

die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 BauGB bezeichnet sind,
2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-

wägungsvorganges,
3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 

AGBauGB enthalten sind,
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Erhaltungsverordnung
gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB für das Gebiet „Sparrplatz”  

im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Wedding
Vom 3. Mai 2016

§ 4 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften, 

die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 BauGB bezeichnet sind,
2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-

wägungsvorganges,
3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 

AGBauGB enthalten sind,
in den Fällen der Nummern 1 und 2 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 3 innerhalb von zwei Jahren seit Verkündung 
dieser Verordnung, gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin 
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Fristen werden die in den Nummern 1 bis 3 ge-
nannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB 
und gemäß § 32 Absatz 2 AGBauGB unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. Mai 2016

Bezirksamt Mitte von Berlin

Dr. H a n k e 
Bezirksbürgermeister 

S p a l l e k  
Bezirksstadtrat für Stadtent-

wicklung, Bauen, Wirtschaft und 
Ordnung

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Ok-
tober 2015 (BGBl. I S. 1722), in Verbindung mit § 30 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung 
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283), wird verordnet :

§ 1 
Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für das in der anliegenden Karte mit einer 
durchgezogenen Linie eingegrenzte Gebiet. Es wird begrenzt durch 
die Föhrer Straße, Luxemburger Straße, Müllerstraße, den S-Bahn-
ring, das Nordufer und die Buchstraße. Die Innenkante der durchge-
zogenen Linie bildet die Gebietsgrenze. Die Karte ist Bestandteil 
dieser Verordnung.

§ 2 
Gegenstand der Verordnung

Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-
dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen 
Gründen erhalten werden soll. Sie ist zu erteilen, wenn auch unter 
Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhaltung der baulichen 
Anlage oder ein Absehen von der Begründung von Sondereigentum 
wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist oder wenn die Änderung ei-
ner baulichen Anlage der Herstellung des zeitgemäßen Ausstat-
tungsstandards einer durchschnittlichen Wohnung unter Berücksich-
tigung der bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen dient.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Genehmigung wird durch das Bezirksamt Mitte von Berlin, 
Müllerstraße 146/147, 13353 Berlin erteilt.
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Erhaltungsverordnung
gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB für das Gebiet „Leopoldplatz”  

im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Wedding
Vom 3. Mai 2016

§ 4 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 BauGB bezeichnet 
sind,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AGBauGB enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 und 2 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 3 innerhalb von zwei Jahren seit Verkündung 
dieser Verordnung, gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin 
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Fristen werden die in den Nummern 1 bis 3 ge-
nannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB 
und gemäß § 32 Absatz 2 AGBauGB unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. Mai 2016

Bezirksamt Mitte von Berlin

Dr. H a n k e 
Bezirksbürgermeister 

S p a l l e k  
Bezirksstadtrat für Stadtent-

wicklung, Bauen, Wirtschaft und 
Ordnung

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Ok-
tober 2015 (BGBl. I S. 1722), in Verbindung mit § 30 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung 
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283), wird verordnet :

§ 1 
Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für das in der anliegenden Karte mit einer 
durchgezogenen Linie eingegrenzte Gebiet. Es wird begrenzt durch 
die Seestraße, Oudenarder Straße, Reinickendorfer Straße, Gericht-
straße, Adolfstraße, Plantagenstraße, Ruheplatzstraße, Gerichtstraße, 
Müllerstraße, Schulstraße, Maxstraße, Nazarethkirchstraße und die 
Müllerstraße. Die Innenkante der durchgezogenen Linie bildet die 
Gebietsgrenze. Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 2 
Gegenstand der Verordnung

Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-
dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen 
Gründen erhalten werden soll. Sie ist zu erteilen, wenn auch unter 
Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhaltung der baulichen 
Anlage oder ein Absehen von der Begründung von Sondereigentum 
wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist oder wenn die Änderung ei-
ner baulichen Anlage der Herstellung des zeitgemäßen Ausstat-
tungsstandards einer durchschnittlichen Wohnung unter Berücksich-
tigung der bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen dient.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Genehmigung wird durch das Bezirksamt Mitte von Berlin, 
Müllerstraße 146/147, 13353 Berlin erteilt.
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Erhaltungsverordnung
gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB für das Gebiet „Waldstraße”  

im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Moabit
Vom 3. Mai 2016

§ 4 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 BauGB bezeichnet 
sind,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AGBauGB enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 und 2 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 3 innerhalb von zwei Jahren seit Verkündung 
dieser Verordnung, gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin 
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Fristen werden die in den Nummern 1 bis 3 ge-
nannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB 
und gemäß § 32 Absatz 2 AGBauGB unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. Mai 2016

Bezirksamt Mitte von Berlin

Dr. H a n k e 
Bezirksbürgermeister 

S p a l l e k  
Bezirksstadtrat für Stadtent-

wicklung, Bauen, Wirtschaft und 
Ordnung

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Ok-
tober 2015 (BGBl. I S. 1722), in Verbindung mit § 30 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung 
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283), wird verordnet :

§ 1  
Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für das in der anliegenden Karte mit einer 
durchgezogenen Linie eingegrenzte Gebiet. Es wird begrenzt durch 
die Sickingenstraße, Siemensstraße, Bremer Straße, Turmstraße, 
schließt den nordwestlich bebauten Bereich des Ottoparks ein und 
wird im Weiteren begrenzt durch die Ottostraße, Alt-Moabit, Beus-
selstraße, Turmstraße und die Berlichingenstraße. Die Innenkante 
der durchgezogenen Linie bildet die Gebietsgrenze. Die Karte ist 
Bestandteil dieser Verordnung.

§ 2 
Gegenstand der Verordnung

Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-
dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen 
Gründen erhalten werden soll. Sie ist zu erteilen, wenn auch unter 
Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhaltung der baulichen 
Anlage oder ein Absehen von der Begründung von Sondereigentum 
wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist oder wenn die Änderung ei-
ner baulichen Anlage der Herstellung des zeitgemäßen Ausstat-
tungsstandards einer durchschnittlichen Wohnung unter Berücksich-
tigung der bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen dient.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Genehmigung wird durch das Bezirksamt Mitte von Berlin, 
Müllerstraße 146/147, 13353 Berlin erteilt.
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Erhaltungsverordnung
gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB für das Gebiet „Birkenstraße”  

im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Moabit
Vom 3. Mai 2016

§ 4 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 BauGB bezeichnet 
sind,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorganges,

3.  eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AGBauGB enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 und 2 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 3 innerhalb von zwei Jahren seit Verkündung 
dieser Verordnung, gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin 
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Fristen werden die in den Nummern 1 bis 3 ge-
nannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB 
und gemäß § 32 Absatz 2 AGBauGB unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5  
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. Mai 2016

Bezirksamt Mitte von Berlin

Dr. H a n k e 
Bezirksbürgermeister 

S p a l l e k  
Bezirksstadtrat für Stadtent-

wicklung, Bauen, Wirtschaft und 
Ordnung

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Ok-
tober 2015 (BGBl. I S. 1722), in Verbindung mit § 30 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung 
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283), wird verordnet :

§ 1 
Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für das in der anliegenden Karte mit einer 
durchgezogenen Linie eingegrenzte Gebiet. Es wird begrenzt durch 
die Quitzowstraße, Perleberger Straße, die äußeren Grundstücks-
grenzen der östlich und westlich an die Lehrter Straße angrenzenden 
Grundstücke, die Perleberger Straße, Feldzeugmeisterstraße, Krupp-
straße, Rathenower Straße, Turmstraße – ausgenommen die Grund-
stücke des Gesundheits- und Sozialzentrums Moabit – , die Lübe-
cker Straße, Turmstraße – ausgenommen das ehemalige Schult-
heiss-Brauerei-Areal – und die Bremer Straße. Die Innenkante der 
durchgezogenen Linie bildet die Gebietsgrenze. Die Karte ist  
Bestandteil dieser Verordnung. 

§ 2 
Gegenstand der Verordnung

Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-
dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen 
Gründen erhalten werden soll. Sie ist zu erteilen, wenn auch unter 
Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhaltung der baulichen 
Anlage oder ein Absehen von der Begründung von Sondereigentum 
wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist oder wenn die Änderung ei-
ner baulichen Anlage der Herstellung des zeitgemäßen Ausstat-
tungsstandards einer durchschnittlichen Wohnung unter Berücksich-
tigung der bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen dient.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Genehmigung wird durch das Bezirksamt Mitte von Berlin, 
Müllerstraße 146/147, 13353 Berlin erteilt.
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Erhaltungsverordnung
gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB für das Gebiet „Seestraße”  

im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Wedding
Vom 3. Mai 2016

§ 4 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 BauGB bezeichnet 
sind,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AGBauGB enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 und 2 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 3 innerhalb von zwei Jahren seit Verkündung 
dieser Verordnung, gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin 
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Fristen werden die in den Nummern 1 bis 3 ge-
nannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB 
und gemäß § 32 Absatz 2 AGBauGB unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. Mai 2016

Bezirksamt Mitte von Berlin

Dr. H a n k e 
Bezirksbürgermeister 

S p a l l e k  
Bezirksstadtrat für Stadtent-

wicklung, Bauen, Wirtschaft und 
Ordnung

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Ok-
tober 2015 (BGBl. I S. 1722), in Verbindung mit § 30 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung 
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283), wird verordnet :

§ 1 
Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für das in der anliegenden Karte mit einer 
durchgezogenen Linie eingegrenzte Gebiet. Es wird begrenzt durch 
die Kameruner Straße, Guineastraße, Kongostraße, Müllerstraße, 
Ostender Straße, Lütticher Straße, Limburger Straße und die Amru-
mer Straße. Die Innenkante der durchgezogenen Linie bildet die 
Gebietsgrenze. Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 2 
Gegenstand der Verordnung

Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-
dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen 
Gründen erhalten werden soll. Sie ist zu erteilen, wenn auch unter 
Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhaltung der baulichen 
Anlage oder ein Absehen von der Begründung von Sondereigentum 
wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist oder wenn die Änderung ei-
ner baulichen Anlage der Herstellung des zeitgemäßen Ausstat-
tungsstandards einer durchschnittlichen Wohnung unter Berücksich-
tigung der bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen dient.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Genehmigung wird durch das Bezirksamt Mitte von Berlin, 
Müllerstraße 146/147, 13353 Berlin erteilt.
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 11-60 im Bezirk Lichtenberg

Vom 3. Mai 2016

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung ge-
genüber dem Bezirksamt Lichtenberg von Berlin schriftlich geltend 
machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in 
Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung 
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind. 

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. Mai 2016 

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

M o n t e i r o 
Bezirksbürgermeisterin 

W.  N ü n t h e l  
Bezirksstadtrat für Stadt- 

ent wicklung

 Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 
(BGBl. I S. 1722), in Verbindung mit § 6 Absatz 3 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 
2015 (GVBl. S. 283), wird verordnet :

§ 1
Der Bebauungsplan 11-60 vom 20. August 2015 mit Deckblatt 

vom 10. Februar 2016 für das Grundstück Gotlindestraße 2/20 und 
die südöstlich angrenzenden Flurstücke 4 und 113 der Flur 810 (öf-
fentlicher Grünzug) im Bezirk Lichtenberg wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Lich-

tenberg von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Stadtentwick-
lungsamt, Fachbereich Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen 
des Bebauungsplans können beim Bezirksamt Lichtenberg von 
Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Stadtentwicklungsamt, Fach-
bereich Stadtplanung und Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht/
Untere Denkmalschutzbehörde, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.
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Zweite Verordnung 
zur Änderung der Verordnung zur Regelung von Organisation und Zuständigkeiten  

im Nachprüfungsverfahren für öffentliche Aufträge
Vom 10. Mai 2016

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert :
aa) In Satz 1 wird das Wort „Vergabekammer“ durch „Be-

schlussabteilungen“ ersetzt.
bb) In Satz 2 wird „das hauptamtliche beisitzende Mitglied 

der für Bauaufträge zuständigen Beschlussabteilungen“ 
ersetzt durch „die hauptamtlichen beisitzenden Mitglie-
der der für Bauleistungen, für Architekten- und Inge-
nieurleistungen sowie Baukonzessionen zuständigen 
Beschlussabteilung“.

cc) In Satz 3 wird hinter dem Wort „ehrenamtlichen“ das 
Wort „beisitzenden“ eingefügt. Das Wort „gemeinsam“ 
wird gestrichen. Die Wörter „öffentlich-rechtliche Kam-
mern des Landes Berlin“ werden ersetzt durch die Wör-
ter „Architektenkammer Berlin, der Baukammer Berlin, 
der Handwerkskammer Berlin sowie der Industrie- und 
Handelskammer Berlin“.

dd) In Satz 4 wird „gemeinsamer Vorschläge“ durch „von 
Vorschlägen“ ersetzt. Hinter dem Wort „ehrenamt-
lichen“ wird das Wort „beisitzenden“ eingefügt.

c) In Absatz 2 wird Satz 1 wie folgt gefasst : „Die Mitglieder 
der Beschlussabteilungen der Vergabekammer des Landes 
Berlin werden gemäß § 157 Absatz 4 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen für eine Amtszeit von fünf 
Jahren bestellt.“

d) Absatz 3 wird wie folgt gefasst : 
„(3) Die vorsitzenden und hauptamtlichen beisitzenden 

Mitglieder der Beschlussabteilungen müssen gemäß § 157 
Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen Beamte auf Lebenszeit mit der Befähigung zum hö-
heren Verwaltungsdienst oder vergleichbar fachkundige An-
gestellte sein. Im Hinblick auf die Voraussetzungen gemäß 
§ 157 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen sollen die vorsitzenden und hauptamtlichen 
beisitzenden Mitglieder die Befähigung zum Richteramt 
haben. Die beisitzenden Mitglieder sollen über gründliche 
Kenntnisse des Vergabewesens, die ehrenamtlichen beisit-
zenden Mitglieder auch über mehrjährige praktische Erfah-
rungen auf dem Gebiet des Vergabewesens verfügen.“

e) Nach § 3 wird ein neuer Absatz 4 hinzugefügt :
„(4) Die Einzelheiten zur Bildung einer beschlussfähigen 

Vergabekammer im Sinne des § 157 Absatz 2 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen werden in der Ge-
schäftsordnung geregelt.“

5. Der bereits aufgehobene § 4 wird gestrichen. 
6. § 5 wird neuer § 4.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 10. Mai 2016

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r  
Regierender Bürgermeister

Cornelia  Y z er  
Senatorin für Wirtschaft,  

Technologie und Forschung

Auf Grund des § 158 Absatz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 
2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 17. Februar 2016 (BGBl. I S. 203) geändert worden ist, 
wird verordnet :

Artikel 1
Die Verordnung zur Regelung von Organisation und Zuständig-

keiten im Nachprüfungsverfahren für öffentliche Aufträge vom 25. 
Januar 1999 (GVBl. S. 63), zuletzt geändert durch die Erste Verord-
nung zur Regelung von Organisation und Zuständigkeiten im Nach-
prüfungsverfahren für öffentliche Aufträge vom 28. Oktober 2014 
(GVBl. S. 392), wird wie folgt geändert :
1. Im Einleitungssatz wird „§ 106 AbS. 2“ ersetzt durch „§ 158 

Absatz 2“ sowie „in der Fassung vom 26. August 1998 (BGBl. I 
S. 2546)“ durch „in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. 
Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 17. Februar 2016 (BGBl. I S. 203) geändert 
worden ist“.

2. § 1 wird wie folgt gefasst : 
„(1) Diese Verordnung regelt gemäß § 158 Absatz 2 des  

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen die Einrichtung, 
Organisation, Besetzung und Zuständigkeit der für die Nachprü-
fung von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen zuständigen 
Behörde. Die Behörde trägt die Bezeichnung Vergabekammer 
des Landes Berlin.

(2) Die Vergabekammer des Landes Berlin übt ihre Tätigkeit 
im Sinne des § 157 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen unabhängig und in eigener Verantwortung aus.

(3) Die örtliche Zuständigkeit der Vergabekammer des Lan-
des Berlin richtet sich nach § 159 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen, die sachliche Zuständigkeit ergibt sich 
aus § 106 Absatz 1 Satz 1 GWB.“

3. § 2 wird wie folgt geändert :
a) Die Überschrift wird geändert in „Vergabekammer des Lan-

des Berlin“.
b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst :

„(1) Die Vergabekammer des Landes Berlin nach § 156 
Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
wird im Geschäftsbereich der für Wirtschaft zuständigen Se-
natsverwaltung gebildet. Die Vergabekammer des Landes 
Berlin besteht aus mindestens zwei Beschlussabteilungen, 
von denen eine für Bauleistungen, für Architekten- und In-
genieurleistungen sowie Baukonzessionen zuständig ist. 
Jede Beschlussabteilung besteht aus einem vorsitzenden und 
mehreren hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitgliedern.“

c) In Absatz 2 wird das Wort „Bauwesen“ durch „Justiz“ er-
setzt und nach dem Wort „Geschäftsordnung“ ein Komma 
und folgender Halbsatz angefügt „in der insbesondere die 
Geschäftsverteilung, die Vertretung der Mitglieder unterein-
ander, die Organisation der Geschäftsstelle sowie der Ge-
schäftsgang geregelt werden.“

d) In Absatz 3 wird nach dem Wort „Dienstaufsicht“ folgender 
Halbsatz angefügt : „über die Mitglieder der Vergabekam-
mer des Landes Berlin.“

4. § 3 wird wie folgt geändert :
a) Die Überschrift „Vergabekammer“ wird geändert in „Mit-

glieder“.
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